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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

23.03.2017 

Geschäftszahl 

Ra 2017/20/0038 

Hinweis auf Stammrechtssatz 

GRS wie Ro 2016/18/0005 B 21. Februar 2017 RS 2 

Stammrechtssatz 

Nur bei Vorliegen außergewöhnlicher Umstände führt die Abschiebung zu einer Verletzung von Art. 3 MRK. 
Solche liegen jedenfalls vor, wenn ein lebensbedrohlich Erkrankter durch die Abschiebung einem realen Risiko 
ausgesetzt würde, unter qualvollen Umständen zu sterben, aber bereits auch dann, wenn stichhaltige Gründe 
dargelegt werden, dass eine schwerkranke Person mit einem realen Risiko konfrontiert würde, wegen des 
Fehlens angemessener Behandlung im Zielstaat der Abschiebung oder des fehlenden Zugangs zu einer solchen 
Behandlung einer ernsten, raschen und unwiederbringlichen Verschlechterung ihres Gesundheitszustands 
ausgesetzt zu sein, die zu intensivem Leiden oder einer erheblichen Verkürzung der Lebenserwartung führt 
(EGMR vom 13. Dezember 2016, Nr. 41738/10, Paposhvili gegen Belgien, Rz 183). 

Beachte 

Miterledigung (miterledigt  bzw  zur gemeinsamen Entscheidung 

verbunden): 

Ra 2017/20/0040 

Ra 2017/20/0039 


